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Das MVZ des Klinikums der Stadt Ludwigshafen GmbH bietet seinen Patienten die 

Möglichkeit online Termine zu vereinbaren sowie zugleich relevante Dokumente (insb. 

Arztbriefe, Befunde, Überweisungen) zur Vorbereitung auf die Behandlung zur Verfügung zu 

stellen. Der Patient kann also einen Termin beantragen oder buchen. Hierbei oder im 

Anschluss kann er Dokumente an das MVZ des Klinikums der Stadt Ludwigshafen GmbH 

übermitteln. Die Nutzung der online-Terminvergabe sowie der Dokumentenbereitstellung 

erfolgt auf Basis dieser Nutzungsbedingungen: 

1 Gegenstand der Nutzungsbedingungen und Betreiber 

Diese Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung der online Terminvergabe sowie der 

elektronischen Übermittlung von den für den medizinischen Termin relevanten Dokumenten 

durch Patienten. 

2. Nutzungsvoraussetzungen 

2.1 Die Nutzung der bereitgestellten Modalitäten (online-Terminvergabe und 

Dokumentenübermittlung) ist unbeschränkt geschäftsfähigen, natürlichen Personen ab 18 

Jahren vorbehalten. 

2.2 Zur Nutzung der bereitgestellten Modalitäten ist es nicht erforderlich ein Nutzerkonto 

anzulegen. 

2.3 Die Patienten sind für die Schaffung der zur Nutzung der bereitgestellten Modalitäten 

notwendigen technischen Voraussetzungen selbst verantwortlich. 

2.4 Die Nutzung der bereitgestellten Modalitäten ist ausschließlich Patienten zur 

Terminvereinbarung und elektronischen Übermittlung von für den Termin erforderlichen 

Dokumenten vorbehalten. Jegliche Nutzung für oder im Zusammenhang mit kommerziellen 

Zwecken ist den untersagt. 

3. Haftung 

Das MVZ des Klinikums der Stadt Ludwigshafen GmbH haftet unbeschränkt nur für Vorsatz 

und grobe Fahrlässigkeit auch seiner gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Bei 

einfacher Fahrlässigkeit haftet das MVZ des Klinikums der Stadt Ludwigshafen GmbH 

vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z.B. für 

Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur 

 für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

 für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 

(Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 

überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 

vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung jedoch auf den Ersatz des 

vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit das Medizinische 

Versorgungszentrum des Klinikums der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH einen Mangel 
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arglistig verschwiegen oder eine Garantie übernommen hat oder für Ansprüche der Patienten 

nach dem Produkthaftungsgesetz. 

4. Sonstiges 

4.1 Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so 

bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An Stelle der 

unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die der von den 

Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt. 

4.2 Die Vertragsbeziehungen zwischen dem Patienten und dem MVZ des Klinikums der Stadt 

Ludwigshafen GmbH unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. 

 


